
Begrüßung der Masterstudierenden zum WS 2021/22

Herzlich willkommen in Kiel!



Prüfungsamt

Prüfungsamt der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
Hermann-Rodewald-Str. 4
24118 Kiel

Maren Wixforth                                     Susanne Ruhberg Nicole Dodt
Studienkoordination & Leitung             Sachbearbeitung                            Sachbearbeitung



Prüfungsamt

• Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9-11 Uhr 
• Leider wird der Kontakt in diesem Semester wegen der Pandemie sicher 

eher telefonisch oder per Email stattfinden. Bitte rufen Sie uns gerne an. 
Komplexe Fragen lassen sich besser in einem persönlichen Gespräch 
klären. Anfragen über Email bieten sich eher für kurze Mitteilungen oder 
Anforderungen von Leistungsbescheinigungen an. Nutzen Sie bitte dafür Ihre 
stu-Emailadresse und geben immer Ihre Matrikelnummer (auf dem 
Studierendenausweis auf der Seite mit Ihrem Foto) an.

• Alle wichtigen Mitteilungen erhalten Sie immer auf Ihre stu-Mailadresse. Bitte 
kontrollieren Sie eventuelle Eingänge regelmäßig. Aufgrund der 
Datenschutzverordnung darf das Prüfungsamt nur mit stu-Emailadressen 
korrespondieren.

• Coronaverordnung finden Sie aktuell auf der Homepage der Fakultät



Ordnungen und Satzungen

Den Studienaufbau Ihres Masterstudiums und spezielle Regelungen für Ihr 
Studienfach ersehen Sie bitte aus den Fachprüfungsordnungen:
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/ba-ma/ordnungen-ba-ma

Allgemeine Regelungen zu Prüfungsangelegenheiten, gültig für alle Bachelor-
und Masterstudiengänge der Universität finden Sie in der 
Prüfungsverfahrensordnung:
https://www.studium.uni-kiel.de/de/textbausteine/pruefungsordnungen/pruefungsverfahrensordnung-
satzung-der-cau-fuer-ba-und-ma

Alle Rechtsvorschriften für Ihr Studium finden Sie auch über das 
Campusmanagement https://www.studium.uni-kiel.de/de/rechtsvorschriften und auf der 
Internetseite der Fakultät. 

https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/ba-ma/ordnungen-ba-ma
https://www.studium.uni-kiel.de/de/textbausteine/pruefungsordnungen/pruefungsverfahrensordnung-satzung-der-cau-fuer-ba-und-ma
https://www.studium.uni-kiel.de/de/rechtsvorschriften


Agrarwissenschaften - Studienaufbau

Agrarwissenschaften Semester 1-3

Studienverlaufsplan Nutzpflanzenwissenschaften 
9 Pflichtmodule – 54 Leistungspunkte
fachrichtungsübergreifende Wahlpflichtmodule – 36 Leistungspunkte

Studienverlaufsplan Nutztierwissenschaften 
9 Pflichtmodule – 54 Leistungspunkte
fachrichtungsübergreifende Wahlpflichtmodule – 36 Leistungspunkte

Studienverlaufsplan Umweltwissenschaften
9 Pflichtmodule – 54 Leistungspunkte
6 fachrichtungsübergreifende Wahlpflichtmodule – 36 Leistungspunkte

Agrarökonomie
6 Pflichtmodule – 36 Leistungspunkte
3 aus 8 fachrichtungsbezogene Wahlpflichtmodule – 18 Leistungspunkte
6 studiengangsübergreifende Wahlpflichtmodule – 30 Leistungspunkte

Studienverlaufsplan Agribusiness
6 Pflichtmodule – 36 Leistungspunkte
4 aus 7 fachrichtungsbezogene Wahlpflichtmodule – 24 Leistungspunkte
5 studiengangsübergreifende Wahlpflichtmodule – 30 Leistungspunkte



Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
- Studienaufbau

Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften Semester 1-3

1 Pflichtmodul - 6 Leistungspunkte

7 aus 9 studiengangsbezogene Wahlpflichtmodule aus EL –
42 Leistungspunkte

7 studiengangsübergreifende Wahlpflichtmodule – 42 Leistungspunkte



Ernährungs- und Verbraucherökonomie
- Studienaufbau

Ernährungs- und Verbraucherökonomie Semester 1-3

7 Pflichtmodule – 42 Leistungspunkte

4 aus 7 studiengangsbezogene Wahlpflichtmodule aus EVÖ –
24 Leistungspunkte

4 studiengangsübergreifende Wahlpflichtmodule – 24 Leistungspunkte



Beispiel: Modulübersicht für den MSc Agrarwissenschaften
- Fachrichtung Nutztierwissenschaften Semester 1-3



Beispiel: Modulübersicht für den MSc Agrarwissenschaften
- Fachrichtung Agrarökonomie Semester 1-3



Übersicht FPO  
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften



Übersicht FPO  
Ernährungs- und Verbraucherökonomie



Identisch für alle Masterabschlüsse

Semester 4

Studienverlaufsplan alle Fachrichtungen
• Masterarbeit – 30 Leistungspunkte

schriftlicher Teil: 90%
• Verteidigung: 10%

Im fachrichtungsübergreifenden Wahlpflichtbereich können bis 
zu 12 Leistungspunkte aus dem Masterangebot der gesamten 
Universität eingebracht werden, also auch andere Studiengänge 
möglich.



Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

• Über die Anmeldemodalitäten zu den einzelnen Lehrveranstaltungen erkundigen 
Sie sich bitte im Vorlesungsverzeichnis, UnivIS.

• Sofern ein Modul platzbegrenzt ist und eine Bewerbung erforderlich ist, finden 
Sie den Hinweis in der Modulbeschreibung unter „Weitere Angaben“. Sie 
bewerben sich innerhalb des einheitlichen Anmeldezeitraums vor Beginn der 
Lehrveranstaltungen (vgl. Modulbeschreibung).

• Interessenten, die keine Platzzusage erhalten haben, können bei vorhandenen 
Kapazitäten in der ersten Veranstaltung per Nachrückverfahren einen Platz 
erhalten.

• Corona-Pandemie – Sonderregelung WiSe 2021/22: Module finden online statt. 
Die Angaben, wie und wo Sie sich als Teilnehmer*in registrieren, finden Sie im 
Lehrveranstaltungsverzeichnis UnivIS.



Masterarbeit

Agrarwissenschaften und Ernährungs- und Verbraucherökonomie
Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 30 
Leistungspunkte aus abgeschlossenen Modulen erreicht hat.

Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer mindestens 30 Leistungspunkte 
aus abgeschlossenen Modulen erreicht hat und das bestandene Modul 
„Institutskolloquium “ nachweisen kann.
Das Modul AEFel001 Institutskolloquium läuft über mehrere Semester und sollte 
im 1. Fachsemester begonnen werden.

Die Masterarbeit kann in englischer Sprache abgefasst werden. In diesem Fall 
ist eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache beizufügen 
(vgl. Merkblatt).

Eine Verlängerung ist bei Vorliegen triftiger Gründe möglich. Eine Verlängerung 
um insgesamt mehr als das Doppelte der in festgelegten Bearbeitungszeit ist, 
auch bei Vorliegen wichtiger Gründe, ausgeschlossen.
Die Master-Arbeit darf in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Universität durchgeführt 
werden, sofern sie dort entsprechend qualifiziert betreut werden kann.



Teilnahmepflicht an Lehrveranstaltungen
Zulassungsvoraussetzung zu Modulprüfungen

Beinhaltet ein Modul Praktika, Praktische Übungen oder Exkursionen, setzt 
die Zulassung zur Prüfungsleistung die regelmäßige Teilnahme an diesen 
Lehrveranstaltungen voraus. Höchstens ein Veranstaltungstermin darf 
unentschuldigt versäumt werden.

Sollten weitere Veranstaltungstermine, höchstens jedoch 20% aller Termine, aus 
Gründen des § 52 Absatz 4 HSG versäumt werden, kann der 
Modulverantwortliche auf Antrag des oder der Studierenden in begründeten 
Ausnahmefällen für die verpassten Veranstaltungsteile eine Ersatzleistung 
festlegen.

Als Zulassungsvoraussetzung zu Prüfungen können folgende 
Prüfungsvorleistungen definiert werden:

- regelmäßiger Besuch der Lehrveranstaltungen gem. §52 Absatz 12 HSG
- bestandenes Referat (Einzelheiten hierzu werden spätestens zu Beginn der 

Lehrveranstaltung in geeigneter Weise bekannt gegeben).



Teilnahmepflicht an Lehrveranstaltungen
Zulassungsvoraussetzung zu Modulprüfungen - II

Module, in denen für die Zulassung zur Prüfung eine regelmäßige
Teilnahme an Lehrveranstaltungen vorausgesetzt wird, sind im Anhang
der FPO ausgewiesen.

Module aus dem weiteren Lehrangebot für Studierende in den 
Masterstudiengängen der Fakultät für den studiengangsübergreifenden
Wahlpflichtbereich sind Lehrveranstaltungen, in denen für die Zulassung
zur Prüfung eine regelmäßige Teilnahme vorausgesetzt wird. Sie sind in der 
Modulbeschreibung gekennzeichnet.

In allen übrigen Lehrveranstaltungen ist die regelmäßige Teilnahme nicht 
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung.



Coronavirus - Informationen

Zur Re-Organisation des Studien- und Prüfungswesens während der Corona-
Pandemie wurde die Corona-Satzung für die CAU erlassen.

Auf der Startseite der CAU finden Sie ausgewiesen nach Statusgruppen alle 
aktuellen Informationen zum Coronavirus.
• Anwesenheitspflicht
• Auslandsaufenthalte & -rückkehr 
• Beratung
• Bewerbung und Einschreibung
• Bibliotheken
• Freiversuchsregelung
• Hausarbeiten
• Hinweise der Fakultäten zum WS 2021/22 
• Praktika
• Prüfungen, Online-Aufsicht, Rücktritt
• Raum für studentisches Lernen
• Regelstudienzeit
• Wintersemester 2021/22

https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c31505
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c32028
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c31499
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c32015
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c31491
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c37210
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c31465
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c37045
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c32009
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c31472
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c35802
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c38766
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/informationen/fuer-studierende#c32022


Wiederholung und endgültiges Nichtbestehen
von Prüfungen und Jokerregelung

§ 10 PVO
(1) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden. 
Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 
(2) Studierenden wird auf schriftlichen Antrag für bis zu zwei Modulprüfungen 
jeweils ein dritter Wiederholungsversuch gewährt. Bereits in einem 
vorhergehenden Bachelor- oder Masterstudium an dieser Hochschule 
unternommene dritte Wiederholungsversuche werden angerechnet. 
(3) Die dritten Wiederholungsversuche ersetzen Härtefallregelungen und –
überprüfungen. 
(4) Der Antrag auf einen dritten Wiederholungsversuch ist innerhalb eines 
Monats nach Ablauf des Überprüfungszeitraums gemäß § 8 Absatz 1 an die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 
(5) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine der 
erforderlichen Prüfungen auch in der letzten Wiederholung mit „nicht 
ausreichend“ (ab 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als bewertet 
gilt.“ 



Prüfungszeiträume

Zu jedem Semester gehören 2 Prüfungszeiträume:

 1. Prüfungszeitraum am Ende des Semesters
 2. Prüfungszeitraum zu Beginn des Folgesemesters
 Die AEF bietet für die fakultätseigenen Module eine 3. Prüfungsmöglichkeit 

im jeweils 1. Prüfungszeitraum des Folgesemesters an.

Sie entscheiden durch Ihre Anmeldung, in welchem der Prüfungszeiträume Sie 
Ihre mündlichen Prüfungen und Klausuren ablegen möchten, auch bei
Nachhol- und Wiederholungsprüfungen. Jede Prüfung muss zu jedem Semester 
immer neu angemeldet werden. Eine automatische Anmeldung erfolgt nicht.
Alle anderen Arten der Prüfungsleistungen sind für die 1. Prüfungsperiode 
anzumelden.

Jeder Prüfungszeitraum hat einen eigenen Anmeldzeitraum.

Nur für Klausuren gilt:
zusätzliche Abmeldefrist bis 8 Tage vor dem Klausurtermin



Prüfungszeiträume WiSe 2021/22
https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/termine/semesterzeiten



Terminübersicht der Prüfungen
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/terminplaene/
terminplan-pruefungen-im-wintersemester-2021-22



Campusportal – Bereich Prüfungen



Organisation der Prüfungstermine
der AEF durch das Prüfungsamt

Klausuren: Die Liste der Klausuren in beiden Prüfungszeiträumen finden Sie zu 
Beginn des Semesters auf der Internetseite des Prüfungsamtes. 
https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/pruefungen

Mündliche Prüfungen: Bis zum Beginn des Anmeldezeitraums werden die von 
den Prüferinnen und Prüfern vorgeschlagenen Prüfungstage beider 
Prüfungszeiträumen auf der Internetseite des Prüfungsamtes bekannt gegeben. 
Der individuelle Prüfungstermin innerhalb des Prüfungszeitraums wird vom 
Prüfungsamt nach Ende des Anmeldezeitraums vergeben. Bitte teilen Sie uns 
innerhalb des Anmeldezeitraumes (bis Fr, 14.01.2022, 12.00 Uhr) mit, wenn Sie 
im Prüfungszeitraum an bestimmten Tagen nicht verfügbar sind. Wir versuchen, 
Wünsche zu berücksichtigen.

Die Termine für Prüfungen, die außerhalb von Prüfungszeiträumen stattfinden, 
sind von den Lehrpersonen zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Moduls 
gesondert bekannt zu geben.

Der zuständige Prüfungsausschuss achtet darauf, dass innerhalb des eigenen 
Fachs mehrere Prüfungen, die gemäß Studienverlaufsplan in demselben 
Semester absolviert werden sollen, grundsätzlich nicht auf einen Tag und 
möglichst auch nicht auf zwei aufeinander folgende Tage gelegt werden.

https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/pruefungen


Rücktritt von einer Prüfung

• Nach Ende des jeweiligen An- und Abmeldezeitraums bzw. nach Ablauf des 
verlängerten Abmeldezeitraums für Klausuren ist ein Rücktritt von Prüfungen 
nur aus triftigem Grund möglich. Ein Nichterscheinen zu einer Prüfung bzw. 
ein Nichterbringen einer Prüfungsleistung hat einen Fehlversuch zur Folge.

• Sie stellen einen Antrag auf Rücktritt aus triftigem Grund gemäß PVO § 23 
Abs. 2. Wenn dieser vom Prüfungsausschuss genehmigt wird, ist das 
Versäumnis entschuldigt und Sie haben keinen Fehlversuch.

• Die für den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Das heißt, Sie müssen 
die kompletten Rücktrittsunterlagen innerhalb von 4 Werktagen (inklusive 
Tag der Prüfung) bei einem von dem Rücktritt betroffenen Prüfungsamt 
einreichen. Es gilt der Poststempel. Samstage, Sonn- und Feiertage werden 
nicht mitgerechnet.

• Für den Antrag benötigen Sie immer das Formular:
• https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/formulare

https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren/versaeumnis
https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/formulare


Rücktritt von einer Prüfung

• Sofern der Rücktritt aus Krankheitsgründen erfolgt, muss zusätzlich das 
der CAU vorgelegt werden. 

• Eine "Krankschreibung", wie sie z.B. einem Arbeitgeber vorgelegt wird 
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), wird nicht akzeptiert.)

• Im Fall der Erkrankung eines von der Prüfungskandidatin / dem 
Prüfungskandidaten zu versorgenden und tatsächlich versorgten Kindes ist 
zusätzlich zum Rücktrittsformular ein Attest für die Erkrankung des Kindes 
einzureichen.

• Achtung: Ein nachträglicher Rücktritt aus Gründen, die zum Zeitpunkt der 
Prüfung bereits bekannt waren, ist nicht möglich.
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